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Der Stadtrat der Stadt Herzogenaurach hat in seiner Sitzung vom 
29. Februar 2024 den Entwurf der Flächennutzungsplan-Ände-
rung im Abschnitt Nr. 20 „Photovoltaik-Freiflächenanlage west-
lich von Burgstall“ in der Fassung vom 29. Februar 2024 gebilligt 
und beschlossen, die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
2 BauGB durchzuführen.
Das Plangebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlage westlich von 
Burgstall“ liegt südwestlich vom Hauptort Herzogenaurach und 
westlich von Burgstall in der freien Feldflur.

Der Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplans 
wird im Westen, Norden und Osten durch Ackerland begrenzt. Im 
Süden grenzt er an einen bestehenden Wald sowie eine auf der 
südlichen Teilfläche der Fl.Nr. 302/1, Gemarkung Burgstall, dar-
gestellte Aufforstungsfläche an. Im Südosten befindet sich auf 
der Fl.Nr. 302/2, Gemarkung Burgstall, eine ca. 6.850 m² gro-
ße Ökokontofläche mit dem Entwicklungsziel „Laubmischwald“.
Der Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplans 
umfasst die Grundstücke Fl.Nr. 302, 302/1 (Teilfläche) und 303, 
Gemarkung Burgstall. Er hat eine Fläche von ca. 8,41 ha und ist 
aus dem nachstehenden Lageplan vom 29. Februar 2024 (ohne 
Maßstab) ersichtlich.
Anders als im Vorentwurf ist die Aufforstungsfläche auf der süd-
lichen Teilfläche der Fl.Nr. 302/1, Gemarkung Burgstall, mit rund 
0,2 ha nicht mehr Teil der Planung. Mit dem Billigungsbeschluss 
zum Entwurf stimmte der Stadtrat der Verringerung des Gel-
tungsbereiches zu.

Planungsanlass
Die Änderung des Flächennutzungsplans stellt im Geltungsbe-
reich eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Photo-
voltaikanlage“ dar.
Im Detail wird die Anlage im parallel in Aufstellung befindlichen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 75 „Photovoltaik-Frei-
flächenanlage westlich von Burgstall“ mit integriertem Grünord-
nungsplan festgesetzt.

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans und die Be-
gründung einschließlich Umweltbericht sowie die wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen können 
in der Zeit von 

Freitag, 8. März, bis einschließlich Mittwoch, 10. April 2024, 
auf der Internetseite der Stadt Herzogenaurach (www. 
herzogenaurach.de) 

öffentlich eingesehen werden.
Die Themenseite mit den im Internet veröffentlichten Unterlagen 
kann über folgende Wege aufgerufen werden:
-  Nutzung der Suchfunktion mit dem Suchbegriff „aktuelle Bau-

leitplanung“;
-  Navigation über die Seiten „Stadtraum“  „Planen & Bauen“  

„Aktuelle Bauleitplanung“;
-  Mit dem Link www.herzogenaurach.de/stadtraum/planen-

bauen/aktuelle-bauleitplanung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

Änderung des Flächennutzungsplanes im Abschnitt Nr. 20 „Photovoltaik-Freiflächenanlage westlich von Burgstall“  
mit integriertem Landschaftsplan; Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Bauleitplanungen über das 
zentrale Internetportal des Landes einzusehen: 
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellung-
nahmen zum Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Abschnitt Nr. 20 „Photovoltaik-Freiflächenanlage westlich von 
Burgstall“ abgegeben werden. Diese sollen elektronisch übermit-
telt werden. Das E-Mail-Postfach zur Abgabe von Stellungnah-
men lautet bauleitplanung@herzogenaurach.de.
Bei Bedarf können Stellungnahmen auch schriftlich oder münd-
lich an folgender Adresse abgegeben werden:

Stadt Herzogenaurach
Amt für Planung, Natur und Umwelt
Marktplatz 11
91074 Herzogenaurach

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Vereinigungen im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes sind in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ge-
mäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 
allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Ver-
öffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
haben, aber hätten geltend machen können.

In Ergänzung zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterla-
gen des Entwurfs im Rathaus der Stadt Herzogenaurach (Markt-
platz 11, 91074 Herzogenaurach, Etage R2) während der allge-
meinen Dienstzeiten (s. u.) öffentlich aus.

Allgemeine Dienstzeiten:
Montag:  8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag:  7.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch:  8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag:  8.30 bis 12.30 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr
Freitag:  8.30 bis 12.30 Uhr

Umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen
Umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen sind in 
Form des Umweltberichts als Teil der Begründung, als Fachgut-
achten sowie als Stellungnahmen der beteiligten Fachbehörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu folgenden Themen 
verfügbar und liegen zur Einsichtnahme vor:

Übergeordnete Vorgaben:
•  Vorgaben der Landes- und Regionalplanung (Landesentwick-

lungsprogramm Bayern; Regionalplan 7 des Planungsverban-
des Industrieregion Mittelfranken)

Anlagenbezogene Informationen:
•  Nutzung und Gestaltung der baulichen Anlagen (Solarmodu-

le) und deren Nebenanlagen und sonstigen Einrichtungen wie 
Einfriedungen

• Angaben zur Bodenversiegelung

drexler
Textfeld
Amtsblatt · Nr. 5 · Donnerstag, 7. März 2024



24

•  Erschließung und technische Infrastrukturen (Leitungsverle-
gung; Netzeinspeisepunkt)

• Schutz der vorhandenen Gasleitungstrasse
• Aussagen zur Beweidung der Fläche

Schutzgüter Pflanzen und Tiere:
• Information zur vorhandenen Vegetation
•  Aussagen zu Auswirkungen der geplanten Bebauung auf die 

vorhandene Vegetation
•  Bestandsbeschreibung und -bewertung, landschaftsplaneri-

sche Ziele, Prognose möglicher Auswirkungen der Planung
•  Maßnahmen zu Vermeidung und Minimierung von Eingrif-

fen und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanzierung nach dem BNatSchG, grünordnerische 
Festsetzungen

•  Aussagen zu tatsächlichen und potenziellen Artenvorkommen 
im Geltungsbereich

•  Planungsauswirkungen auf Tierarten; artenschutzfachliche 
Konfliktvermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men für kartierte Arten (Feldlerche und Wiesen-Schafstelze)

•  Aussagen zur Vermeidung von Lichtemissionen mit dem Ver-
zicht auf Beleuchtungsanlagen zum Insektenschutz

Schutzgut Boden:
•  Aussagen zu Bodenart, Geologie, Bewertung / Einstufung der 

geplanten baulichen Anlagen in Bezug auf die Bodenhorizonte
•  Schutz des Mutterbodens und der natürlichen Bodenfunktio-

nen; bodenschonende oberflächennahe Ausführung der An-
lagen; Altlasten

•  Bodenqualität; Einstufung nach Bodenschätzungskarte 
bzw. nach Acker-/ Grünlandzahlen auf der Grundlage einer 

Standortalternativenprüfung
• Umnutzung landwirtschaftlicher Erzeugungsflächen
• Aussagen zu Flächennutzung und Erschließung

Schutzgut Wasser: 
•  Aussagen zur Versickerung des Niederschlagswassers; Ober-

flächenentwässerung; Auswirkungen auf Grundwasser

Schutzgut Klima/Luft:
•  Beeinträchtigungen und Minderungsmaßnahmen zu den The-

men Luft und Kleinklima; Verdunstungsleistung

Schutzgut Landschafts- und Ortsbild:
•  Aussagen zu den Auswirkungen der Anlagenplanung auf das 

Landschafts- und Ortsbild

Schutzgut Mensch, Kultur- und Sachgüter:
•  Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch für die Errichtung 

und die Bauphase und den späteren Betrieb der Anlage; Im-
missionen (Lärm, Blendwirkung, Schadstoffe)

Aussagen zu Wechselbeziehungen zwischen den Schutzgütern

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB 
und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-
derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Er-
gebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls ausliegt.




